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Der Gewerkschafts-
tag des dbb 
beamtenbund und
tarifunion findet 
vom 27. bis 28. No-
vember 2007 in 
Berlin statt. Die Ver-
kehrsgewerkschaft
GDBA hat unter 
anderem in mehren
Anträgen betreffend
der Angelegenheiten
des Beamten- und
Versorgungsrechts
ihre Forderungen
geltend gemacht.

I
m Vordergrund steht dabei
die Entschließung zur Ver-
besserung der Situation bei
den Beamten und Versor-
gungsempfängern, die die

Delegierten des 21. Gewerk-
schaftstages der Verkehrsge-
werkschaft GDBA in Magde-
burg am 11. September be-
schlossen hatten (wir berichte-
ten in der vergangenen Ausga-
be).

Weitere Forderungen betreffen
allgemeine Angelegenheiten
der Beamten, die Einkommens-
politik sowie Einzelheiten im
Beamtenversorgungsrecht.

Zahl der Urlaubstage
Der dbb beamtenbund und tarif -
union wird beauftragt, sich
dafür einzusetzen, dass die Zahl
der Urlaubstage für Beamte und
Arbeitnehmer nach
vollendetem 50. Lebensjahr auf
mindes tens 33 Arbeitstage er-
höht wird. Denn diese Regelung
dient der Förderung altersge-
rechter Arbeitsbedingungen
und wäre auch ein Beitrag zur
Eindämmung von Frühpensio-
nierungen. Sie gilt bereits zum
Beispiel für Landesbeamte in
Hessen (§ 5 Hessische Urlaubs-
verordnung).

Versorgungsrecht
Der dbb wird aufgefordert, sich
dafür einzusetzen, dass Beamte,
die dienstunfähig werden und
mindestens 40 Dienstjahre
zurückgelegt haben, keinen Ver-
sorgungsabschlag hinnehmen
müssen.

Bei Beamten, die 40 und mehr
Dienstjahre zurückgelegt und
damit die Höchstpension er-
reicht haben, sollten – wenn
überhaupt eine Abschlagsrege-
lung greifen soll – die Dienst-
jahre Berücksichtigung finden.

Beginn der ruhegehaltfähi-
gen Dienstzeit 
vor dem 17. Lebensjahr 
Der dbb wird beauftragt, sich
dafür einzusetzen, dass die ru-
hegehaltfähige Dienstzeit schon
vor dem 17. Lebensjahr beginnt,
nämlich mit dem tatsächlichen
Eintritt in das Beamtenverhält-
nis.

Analog wie im Rentenrecht,
sollte die ruhegehaltfähige
Dienstzeit auch schon vor dem
17. Lebensjahr beginnen, näm-
lich mit dem tatsächlichen Ein-
tritt in das Beamtenverhältnis.
Nach der geltenden Rechtslage
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Beamtenver-
sorgungsgesetz – BeamtVG) be-
ginnt die ruhegehaltfähige
Dienstzeit frühestens mit dem
17. Lebensjahr. Dieser Stichtag
sollte aus dem BeamtVG gestri-
chen werden. Mit dem Wegfall
des Stichtages „Vollendung des
17. Lebensjahres“ wäre eine
Gleichbehandlung mit dem
Rentenrecht erreicht. 

Außerdem wäre der Stichtag
„Vollendung des 17. Lebensjah-
res“ im Zusammenhang mit den
vorgesehenen neuen Regelun-
gen in § 14 Abs. 3 Satz 5 und
Satz 6 BeamtVG (DNeuG Art. 4
Nr. 11, Buchstabe „a“ ) von Be-
deutung. Der neue Satz 5 regelt

einen abschlagsfreien Ruhe-
standseintritt mit dem 65. Le-
bensjahr und einer ruhegehalt-
fähigen Dienstzeit von min-
destens 45 Jahren – wie im Ren-
tenrecht; der neue Satz 6 regelt
eine Ausnahme bei einem
Ruhestandseintritt wegen
Dienst unfähigkeit ab dem 63.
Lebensjahr und einer ruhe ge -
haltfähigen Dienstzeit von min  -
des tens 40 Jahren.

Auch in der Beamtenversorgung
müssen die Zeiten ruhegehalt-
fähig sein, die in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV)
berücksichtigt sind oder dem
Grunde nach berücksichtigt
wären.

Niedrigere Altersgrenze bei
hoher Belastung
Für Beamtinnen und Beamte in
besonders belasteten Bereichen
(Wechseldienst) sollte eine
niedrigere Altersgrenze für
einen abschlagsfreien Ruhe -

standseintritt gelten. Der dbb
wird beauftragt, sich dafür ein-
zusetzen, dass in belasteten Be-
reichen (Wechseldienst) eine
besondere (niedrigere) Alters-
grenze gilt.

Alternativ könnte dieser Perso-
nenkreis, der Aufgaben mit ho-
her physischer Belastung wahr-
nimmt – insbesondere Zugbe-
gleiter, Lokführer, Fahrdienstlei-
ter, Disponenten in Betriebsleit-
stellen sowie teilweise Beamte
in technischen Laufbahnen – in
die geplante Regelung des Ent-
wurfs eines Dienstrechtsneuord-
nungsgesetzes nach § 51 Abs. 4
BBG „neu“ einbezogen werden.

Erhalt der Altersteilzeit -
beschäftigung
Der dbb beamtenbund und tarif -
union wird beauftragt, sich dafür
einzusetzen, dass die Möglich-
keiten der Altersteilzeitbeschäf-
tigung auch nach dem 31. De-
zember 2009 erhalten bleiben.

Die Verkehrsgewerkschaft
 GDBA lehnt Einschränkungen
bei der Altersteilzeit ab. Die
Möglichkeiten der Altersteilzeit-
beschäftigung müssen uneinge-
schränkt auch nach dem 31. 12.
2009 erhalten bleiben. Insbe-
sondere in Stellenabbauberei-
chen ist die Altersteilzeit derzeit
die einzige Möglichkeit, vorzei-
tig und sozialverträglich aus
dem aktiven Dienst auszuschei-
den.

Aufhebung der Kürzungen
bei der Sonderzahlung 
Der dbb wird beauftragt, sich
dafür einzusetzen, dass die er-
folgten Kürzungen bei der Son-
derzahlung aufgehoben wer-
den.

Bis zum Jahr 2003 erhielten Be-
amte bundeseinheitlich Sonder-
zahlungen zur Jahresmitte (als
Urlaubsgeld) und zum Jahresen-
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de (als sog. Weihnachtsgeld).
Das so genannte Weihnachts-
geld im Jahr 2003 betrug etwa
84 Prozent eines Monatsgehal-
tes in den westlichen Bundes-
ländern. 

Durch eine Öffnung der frühe-
ren bundeseinheitlichen Besol-
dungsregelungen (§ 67 Bundes-
besoldungsgesetz – BBesG) be-
steht seit 2003 für den Bund und
die Länder die Möglichkeit, für
ihre Beschäftigten die Sonder-
zahlungen eigenverantwortlich
zu gestalten. 

Der Bund hat mit dem Bundes-
sonderzahlungsgesetz (BSZG)

die früheren jährlichen Sonder-
zahlungen (Weihnachtsgeld
und Urlaubsgeld) für die Beam-
tinnen und Beamten des Bundes
ab dem Jahr 2004 und nochmals
befristet für die Jahre 2006 bis
2010 erheblich gekürzt und das
Urlaubsgeld gestrichen.

So erhalten Versorgungsempfän-
ger derzeit nach § 4 BSZG eine
Sonderzahlung von nur noch
2,085 Prozent der jährlichen Ver-
sorgungsbezüge. Außerdem wur-
de die Sonderzahlung an Versor-
gungsempfänger zum 1. 12. 2004
zusätzlich um 0,85 Prozent der
jährlichen Versorgungsbezüge
vermindert; wurde die zum 1. 4.

2004 in Kraft getretene Erhöhung
des Pflegeversicherungsbeitrages
der Rentner auf die Versorgungs-
empfänger übertragen. Im Ergeb-
nis sinkt so die Höhe der Sonder-
zahlung für Versorgungsempfän-
ger auf rund 24 Prozent eines Mo-
natsbezuges.

Außerdem besteht eine weitere
bisher quasi versteckte Kürzung
der Sonderzahlung für Witwen
im Sterbejahr eines Ruhestands-
beamten. Danach fallen beim
Tod eines Ruhestandsbeamten
bei der Berechnung der Sonder-
zahlung die Monate des Bezugs
des Ruhegehaltes im Sterbejahr
weg, das heißt, die Witwe erhält
ihre Sonderzahlung nur für die
Monate des bezogenen Wit-
wengeldes. Desgleichen wird
die Sonderzahlung beim Tod ei-
nes aktiven Beamten im Sterbe-
jahr für die Witwe berechnet. In
diesem Fall werden gar die
Dienstbezüge des verstorbenen
aktiven Beamten bei der Be-

rechnung der Sonderzahlung
nicht berücksichtigt.

Die Konsequenz einer solchen
Berechnungsweise ist, dass die
Höhe der „Witwen-Sonderzah-
lung“ vom zufälligen Todeszeit-
punkt des Ehegatten abhängt,
die Sonderzahlung also entspre-
chend höher ausfällt, je früher
im Jahr der Ehepartner verstirbt.
Diese Verfahrensweise führt bei
der Berechnung der Sonderzah-
lung zu einer weiteren Schlech -
terstellung von Witwen und Wit-
wern im Sterbejahr. Eine solche
Praxis kann nicht den Intentio-
nen des Gesetzgebers entspre-
chen und stellt eine geschmack-
lose Benachteiligung von Hin-
terbliebenen dar. 

Mithin müssen nach Auffassung
der Verkehrsgewerkschaft
 GDBA die erfolgten einseitigen
Kürzungen bei der Sonderzah-
lung wieder aufgehoben wer-
den. jm.
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